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itel .

ie Garantie ſeiner

prag ˖ von Seite des

deutſchen Reich es zu bewirken. Wider⸗

f0 5 einiger K irfürſten und Fürſten ge⸗

gen
dieſes Anſinnen . Förmliche Proteſta⸗

tion !de s kurbaierſchen Geſandten . Reichs⸗
ba n in dieſer Sache zum Vortheile
des Ke Vertheidigu ngsbündniß ;z wi⸗

ſchen 41 haiern , und Kurſachſ⸗ en .2

◻

Die eerſte Sorge des Kaiſers nach dem Schluſſe des

neuen Wiener Ver trages war nun , die Anerkennung

ſeiner mit ſo groſſer Waͤrme uͤberall empfohlenen

pragmatiſchen Sanetion auch von Seite des deutſchen

Reichs zu bewirken . Die beſte Gelegenheit , dieſen

50 Gegenſtand zur Sprache zu bringen , gab ihm der

lezte zu Wien mit dem Koͤnige Georg von Großbri⸗

tannien geſchloſſene Vertrag , worin Karl ſich die

Garantie der pragmatiſchen Sanction von Seite die⸗

ſer Krone , wie auch in der Folge von Seite der Ge⸗

neralſtaaten , erworben hatte . Ehe er aber ſeinen

Antrag unmittelbar an das Reich that , ſuchte er vor⸗

laͤufig einzelne Reichsſtaͤnde fuͤr ſeine Abſicht zu ge⸗

winnen . Der Graf von Kufſtein mußte ſich daher

an mehrere deutſche Hoͤfe begeben , und ſie durch

zweck⸗
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zweckmaͤſſige Vorſtellungen zur Erfuͤllung der kaiſer⸗

lichen Wuͤnſche geneigt zu machen ſuchen 1) . Hierbei

ließ man es aber noch nicht bewenden . Da man

wohl wußte , welches groſſe Gewicht der Kurfuͤrſt

von Mainz als Erzkanzler des Reiches , und als Di⸗

rector auf dem Reichstage , und im kurfuͤrſtlichen

Collegium einer Sache manchmal geben koͤnne, oder

da man wenigſt hoffte , daß man durch ſeinen Einfluß

eher und leichter zum Ziele gelangen werde , ſo bere⸗

dete man ihn , ſelbſt nach Wien zu kommen , damit

man dort mit ihm perſoͤnlich die Maaßregeln , welche

allenfalls in dieſer Sache zu ergreifen waͤren , verab⸗

reden koͤnnte m) . Von dieſem Herrn konnte man

ohnehin mit Grund hoffen , daß die Bande der Bluts⸗

verwandtſchaft ihn beſtimmen wuͤrden , das Beſte fuͤr

den Kaiſer zu thun , und eben dieſer Bande wegen

war zu erwarten , daß ſein Beitritt auch noch einige

andere Reichsſtaͤnde in daſſel be Intereſſe ziehen wuͤr⸗

de 8) . Die Sorge aber , die meiſten Reichsſtaͤnde

zum voraus fuͤr die Sache des Kaiſers einzunehmen ,

ſchien um ſo noͤthiger, da man wohl wußte , daß ei⸗

nige derſelben in einer geheimen Verbindung mit dem

franzöͤſiſchen Hofe ſtehen ; und von dieſem erwartete

man ganz gewiß , daß er ſich bemuͤhen werde , Hin⸗
der⸗

) Europaͤiſche Fama , Th . 339. S . 190.

m) Reusset Recueil , Tom . VI. p. 267.

) Die Mutter des Kaiſers Karl VI war eine Schwe⸗

ſter des Kurfürſten von Mains , des Kurfuͤrſten von

der Pfalz , und des Biſchofes von Augsburg⸗
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derniſſe in den Weg zu legen . Der auf jede fremde

Macht eiferſuͤchtige und ſtaatskluge Cardinal Fleurv

betrachtete die Garantie der pragmatiſchen Sanction

als ein fuͤr das Gleichgewicht von Europa gefaͤhrli⸗
ches Mittel , die Macht des Hauſes Oeſtreich allzu⸗

ſehr zu befeſtigen , und zugleich als eine Sache , wo⸗

durch die Krone Frankreich genoͤthiget werden wuͤrde ,

allen Verbindungen mit ſolchen Fuͤrſten, die an das

Haus Oeſtreich Anſpruͤche haben , zu entſagen : ein

Umſtand , worauf man ſich daſelbſt nicht einlaſſen

wollte , und , ohne einen groſſen politiſchen Fehler zu

begehen , nicht einlaſſen zu koͤnnen glaubte .

Die Ankunft des Kurfuͤrſten von Mainz am kai⸗

ſerlichen Hoflager gehoͤrt allerdings mit andern Be⸗

gebenheiten zu den politiſchen Merkwuͤrdigkeiten der

deutſchen Reichsgeſchichte . Seit den Zeiten des Kai⸗

ſers Karl V. war kein deutſcher Erzkanzler in Wien

geweſen . Seit dieſer Zeit ſah man einen ſolchen jezt

zum erſtenmale wieder am kaiſerlichen Hoflager die

Depeſchen , die aus dem Reiche kamen , oͤffnen , ver⸗

ſchiedene das Reich betreffende Schriften ausfertigen ,

und andere dem Erzkanzler zuſtehende Handlungen

verrichten n) . Auſſerdem wohnte er mehrern Ver⸗

ſammlungen des Staatsraths bei , worin man die

Mittel , durch welchedie Garantie der pragmatiſchen

Sancetion von Seite des deutſchen Reiches zu bewir⸗

ken ſey , in Ueberlegung nahm .

Un⸗

u) Europaͤiſche Fama . Ebendaſelbſt . S . 191 . f.
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Unterm 18ten October 1731 erließ hierauf der

Kaiſer ein Commiſſionsdecret an die Reichsverſamm⸗

lung in dieſer Sache , und ſchon am folgenden Tage

kam es zur Dictatur . Den anweſenden Geſandten

wurde darin vorgeſtellt , daß , „ da die goͤttlicheAll⸗

rl . Majeſtaͤt gerechteſte Abſick

znet habe , daß durch den m

roßbrittannien Majeſtaͤt unterm

ten Tractat ein guter Grund
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beherzigen werde , daß von unzertrennter Erhaltung
ſolcher Macht ſeine ſelbſt eigene nebſt der allgemeinen
Sicherheit und Wohlfahrt abhaͤnge . “

„ Ihrer kaiſerl . Majeſtaͤt waͤre es hierunter um

keine Vergroͤſſerung Ihres Erbhauſes ,
ſondern um die allgemeine ungeſchmaͤlerte

Erhaltung Ihrer von Gott Ihnen ver⸗

liehenen Erbkoͤnigreiche und Lande fuͤr

ſich , Dero Erben und Nachkommen , bei⸗

derlei Geſchlechts zu thun , wogegen um ſo

weniger einiges Bedenken vorhanden ſeyn koͤnnte , als

die Erbfolgeordnung in den Ihrem Erzhaus ſeit ei⸗

nigen Jahrhundetten mit des Reichs Vorwiſſen er⸗

worbenen kundbaren Privilegien und Freiheiten, auch
in deſſen Erbvertraͤzen beſtens gegruͤndet waͤre, auch
vermittelſt mannichfaltiger , ſowohl von auswaͤrti⸗

gen Maͤchten, als von den vornehmſten Staͤnden des

Reichs ins Beſondere bereits geleiſteter Garantien

dergeſtalten befeſtiget ſich befaͤnde, daß , wenn zu

ſo vielen geheiligten Banden der menſch⸗

lichen Gemeinſchaft noch ein gewuͤhri⸗

ger Reichsſchluß kaͤme, nicht leicht jemand

dagegen etwas zu unternehmen ſich getrauen wuͤrde . “

Daß Karl hierinn ſich in ſeiner Hoffnung betrogen
habe , zeigte der Erfolg , wiewohl erſt nach ſeinem
Tode .

„ Es gereichte alſo , heißt es weiter , die verlang⸗
Schm . N . Geſch , XXIII . B. L te
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te Garantie zu niemands Nachtheil⸗ waͤre allein

auf die Vertheidigung des Seinigen und

zu keines Menſchen Beleidigung angeſe⸗

hen ; mithin ſo wenig eine weitausſehende Folge

daher zu befuͤrchten, daß vielmehr , um allen Wei⸗

terungen zu begegnen , kein fuͤglichers, noch ſiche⸗

rers Mittel , als oben erwaͤhnte Garantie , aus⸗

findig zu machen waͤre “ o) .

Was dieerſtere Behauptung betrifft , ſo hatte es

damit aͤllerdings ſeine Richtigkeit ; daß aber von der

Wahrheit der zweiten nicht jeder Reichsſtand uͤber⸗

zeugt war , und daß weder dieſe Vorſtellung , noch

die Privatbemuͤhungen des Kurfuͤrſten von Mainz
uͤberall den gewuͤnſchten Eindruck gemacht haben , be⸗

wies die Erfahrung in kurzer Zeit . So ſehr auch ei⸗

nige Reichsſtaͤnde ihre Bereitwilligkeit aͤuſſerten , dem

Wunſche des Kaiſers zu willfahren , ſo ſehr waren

andere demſelben eatgegen . Wahre , oder ſcheinbare
Gtuͤnde , wodurch man ſeinen Widerſpruch rechtfer⸗

tigen konnte , wurden bald gefunden , indem es bei⸗

nahe nichts in der Welt giebt , was ſich nicht ſowohl

beſtreiten , als vertheidigen laͤßt. Einige bezeigten

ſich zwar entſchloſſen , die Garantie zu uͤbernehmen;
aber nur unter gewiſſen Bedingniſſen . Andere woll⸗

ten die Garantie der pragmatiſchen Sanction nur in

ſo weit , als ſie ſich auf die in Deutſchland gelegenen

Laͤndererſtreckte, uͤbernehmen ; wieder andere verwar⸗

ſen

o) Fabers Europ . Staatskanzlei , Th . LIX . S. 816. f.
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fen den Antrag ganz und gar , und folglich auch in

Ruͤckſicht auf die deutſchen Reichslaͤnder ; denn ſie be⸗

fuͤrchteten, man duͤrfte durch Uebernehmung der Ga⸗

rantie in verdrießliche und gefaͤhrlich Haͤndel ver⸗

wickelt werden .

Es iſt leicht zu begreifen , daß bei einer Gelegen⸗
heit , wie dieſe war , mehrere Schreibfedern theils

fuͤr, theils wider dieſe Sache in Bewegung geriethen .

In den Betrachtungen eines deu tſchen ,
und unpartheyiſchen Patrioten uͤber die

verlangte Garantie p) , welche erſchienen , ehe

noch das oben erwaͤhnte kaiſerliche Commiſſions decret

zur Dictatur kam , und an deren Herausgabe der Hof

zu Verſailles , wie man wenig ſtens damals nicht ohne

Wahrſcheinlichkeit glaubte , einigen Antheil gehabt

haben mochte , bemuͤhte ſich der Verfaſſer , zu zeigen ,
daß die Garantie der pragmatiſchen Sanetion ſowohl
den Grundgeſetzen des deutſchen Reiches , als auch
den Vorrechten der oͤſtreichiſchen Erblaͤnder ins Be⸗

ſondere voͤllig entgegen ſey . Dagegen ſchrieb ein an⸗

derer einen gruͤndlichen Beweis , daß durch
Garantirung der allerdurchlauchtigſten
Oeſtreichiſchen Erbfolge die allgemeine

Wohlfahrt des heil . roͤmiſ . Reichs vor⸗

trefflich befeſtiget werden q) . Dieſe und

L 2 aͤhn⸗

) Reflexions d' un Pattiot allemand et impartial sut
la demande de la Garantie de la Pragmatique im -
périale . Ap. Rolsset Tom . VI p asz3 sed .
Fabers Staatskanzlei ; Th . LIX . S . 57a ,
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aͤhnliche theils ſchriftliche , theils muͤndliche Aeuſſe⸗

rungen wurden von einigen gut , von andern nicht

gut aufgenommen , je nachdem ſie naͤmlich ſchon zum

Voraus fuͤr dieſe oder jene Meinung eingenommen

waren . Solche Mittel dienen ſelten zů etwas anderm ,

als die Menſchen , wenn ſie ſich in Partheien getheilt

haben , in ihrem Enthuſiasmus fuͤr das , wofuͤr ſie

ſich einmal erklaͤrt hatten , zu beſtaͤrken , indem in

ſolchen Faͤllen gemeiniglich das eigene Intereſſe mehr

entſcheidet , als die ſtaͤrkſten Gruͤnde .

Die Wahrheit dieſer Bemerkung zeigte ſich auch

auf dem Reichstage . Bei weitem der groͤßte Theil

der Reichsſtaͤnde , der ſchon zuvor fuͤr die Anerkennung
der pragmatiſchen Sanction geſtimmt , oder gewon⸗

nen war , blieb es auch in der Folge ungeachtet alles

deſſen , was er gegen dieſe Sache gehoͤrt und geleſen

hatte . Einige andere Reichsſtaͤnde hingegen , wor⸗

unter beſonders Kurbaiern , Pfalz⸗Lautern , Sim⸗

mern und Neuburg waren , beharrten ſtandhaft auf

ihrem Widerſpruche . Der kurbaieriſche Geſandte

fuͤhrte freilich gleich anfaͤnglich einen Grund ſeines

Widerſpruches an , gegen den ſich ſoleicht nichts ein⸗

wenden ließ . Er beſtand darin , daß das Reich ,

wenn es die pragmatiſche Sanction garantirte , leicht

in die Nothwendigkeit gerathen duͤrfte , in alle Krie⸗

ge , die wegen der oͤſtreichiſchen Erblande entſtehen

koͤnnten , verwickelt zu werden , wenn auch dieſelben es

gar nichts angiengen . In der That ein ziemlich be⸗

denk⸗
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Foͤrmliche Proteſtation der kurbaierſ . Geſandtſ. 165

denklicher Umſtand! Er , und die Miniſter von Kur⸗

pfalz und Kurſachſen lieſſen ſich daher in nichts ein ,

ehe ſie neue Verhaltungsbefehle von ihren Hoͤfen er⸗
hielten . Der Erfolg war endlich , daß Kurbaiern er⸗
klaͤrte , es koͤnne an dieſer Art zu verfahren , und an
allen Reichsgutachten und Schluͤſſen , die man da⸗

durch bewirken wuͤrde, nicht den geringſten Antheil

nehmen , noch ſich irgend eine Verbindlichkeit aufle⸗
gen laſſen ; daher es ſich gegen eine ſolche , dem Rei⸗

chehoͤchſt beſchwerliche Laſt , die doch endlich auf ein⸗

zelne Staͤnde fallen , und durch Beitrag an Geld und

Volk zum Ruin ihrer Lande gereichen wuͤrde, auf das

foͤrmlichſte verwahrter ) . Die Gegenparthei war aber

viel zu zahlreich , als daß der Widerſpruch des kur⸗

baierſchen , und einiger anderer Miniſter ein Reichs⸗

gutachten haͤtte hindern koͤnnen , welches am 1tten

Jaͤnner 1732 zu Stande kam , und worin das deut⸗

ſche Reich die Garantie der pragmatiſchen Sanction

auch fuͤr ſich uͤbernahm s ) .

Diejenigen , welche mit dieſem Gutachten nicht
zufrieden waren , behaupteten zwar in der Folge ,
zur Entſcheidung einer ſo wichtigen Sache ſey die

Mehrheit der Stimmen nicht hinlaͤnglich . Auch fan⸗
den ſie es ſehr anſtoͤßig, und widerrechtlich , daß auch

Oeſtreich , Boͤhmen, und die uͤbrigen ſtimmfaͤhigen
Laͤnder des Hauſes Oeſtreich in dieſer ihrer eigenen

Sache

r ) Europaͤiche Fama , Th . 339. S . 194.
Fabers Europ . Staatskanzlei . Th . LIX . S . 574. f.
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Sache zu ihrem eigenen Beſten ihre Stimmen ab⸗

gelegt hatten . Mehrere Schriften uͤber dieſen Ge⸗

genſtand wurden in Deutſchland ausgeſtreut , ohne

daß ſie jedoch im geringſten etwas fruchteten : denn

was einmal der groͤſſere Theil der Reichsverſamm⸗ W

lung fuͤr gut befunden ,und der Kaiſer in einem neuen

Commiſſionsdecret vom zten Februar bereits geneh⸗

miget hatte t ) , konnte , als ein foͤrmlicher Reichs⸗

ſchluß , nicht mehr ruͤckgaͤngig gemacht werden .

Die Kurfuͤrſten von Baiern und Sachſen waren

uͤber dieſen Hergang ſo ſehr entruͤſtet , und fanden

die Lage der Dinge ſo bedenklich , daß ſie am aten

Julius deſſelben Jahres zu Dresden auf drei Jahre

ein Freundſchaftsbuͤndniß zur gegenſeitigenVerthei⸗

digung ihrer im deutſchen Reiche gelegenen Beſi⸗

zungen ſchloſſen , worin ſie ſich einen gegenſeitigen
Beiſtand verſprachen , falls einer von ihnen , mit

Werbungen , Muſterplaͤzen , Einquartierungen , ö

Standquartiers , Durchzuͤgen , Contributionen , Pro⸗

viant und Munitionslieferung und dergleichen Auf—
lagen beſchwert werden ſollte “ u ) .

t ) Faber , Th LIX . S . 60f . ff⸗

u) Rousset Tom . IX. p. 18. 22. 30. sed .

2

——

—

Rerit

Hiſ

NRe un⸗


	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166

